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heit und auf einen angemessenen Lebensstandard. Sie haben d. s

Recht, sich einen ihren Fähigkeiten entsprechenden Arbeitspia z

zu beschaffen und ihn zu behalten oder eine sinnvolle, produkth ì
und vergütete Beschäftigung aufzunehmen und Gewerkschafte 1

beizutreten.

Behinderte haben Anspruch darauf, dass ihre besonderen Bedür ¦

nisse in allen Phasen der Wirtschafts- und Sozialplanung berücl -

sichtigt werden.

Behinderte Menschen haben das Recht, mit ihren Familien odi r

Pflegeeltern zu leben und an allen Aktivitäten des sozialen, schö -

ferischen oder freizeitorientierten Lebens teilzunehmen. Kein(
Behinderte(r) darf hinsichtlich ihrer oder seiner Unterbringui ;

einer anderen Behandlung ausgesetzt werden als der, die ihr Z -

stand erfordert oder die für eine Besserung erforderlich ist. Wei 1

der Aufenthalt einer oder eines Behinderten in einer Spezialeinric' ¦

tung unerlässlich ist, müssen die Umgebung und die Lebensbedh

gungen dort weitestgehend denen entsprechen, unter denen e

nichtbehinderter Mensch ihres oder seines Alters leben würde.

Behinderte sollen gegen jegliche Ausnutzung, gegen Bestimmu. ¦

gen und Behandlungen diskriminierender, beleidigender oder he

absetzender Art geschützt werden.

Behinderte Menschen sollen in der Lage sein, von sich aus quali.
zierte rechtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn sich eine sc -

che Hilfe als unerlässlich für den Schutz ihrer Person oder ihr ;

Eigentums erweist. Wenn Gerichtsverfahren gegen sie laufe
muss beim Prozess ihrer körperlichen und geistigen Verfassung v< 1

Rechnung getragen werden.

Es kann sich als nützlich erweisen, Behindertenorganisationen 1

allen die Rechte behinderter Menschen betreffenden Angelegenh -

ten in Anspruch zu nehmen.

Behinderte, ihre Familien und die Gemeinschaften, in denen sie -

ben, sollen mit allen geeigneten Mitteln eingehend über die in d >-

ser Deklaration enthaltenen Rechte unterrichtet werden.

Das Wesen der Krankheit ist so

wie
NOVALIS
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